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Der Wolf im Schafspelz für die  
Frauenrechte

Zum Regelungsinhalt des Gesetzes über die Selbstbestimmung  
in Bezug auf den Geschlechtseintrag (SBGG)

Am 23. August 2023 hat die Bundesregierung ei-
nen Kabinettsbeschluss zur geschlechtlichen 
Selbstbestimmung gefasst, der als Gesetzentwurf 
in den Bundestag eingebracht wird. Bei Veröffent-
lichung dieses Aufsatzes kann also aus der Absicht, 
das Geschlecht der Willkür zu überlassen und 
nicht mehr an objektiven Kriterien zu messen, be-
reits gesetzgeberische Wirklichkeit geworden sein.

In diesem Falle bleibt abzuwarten, ob das Gesetz 
bis zu seinem Inkrafttreten (frühestens am 
1.11.2024) einer Überprüfung durch das Bundes-
verfassungsgericht standhält.

Auch wenn einzelne Bestimmungen darin noch 
verändert werden sollten, bleibt die Auflösung ei-
nes objektiv bestimmbaren Geschlechtsbegriff der 
Kern seiner Regelungen und das hat weitreichen-
de Folgen für die Geschlechterpolitik.

Verfassungsauftrag oder politische  
Zielsetzung?

Oftmals wird der Eindruck erweckt, es ginge bei die-
sem Gesetz nur um eine Verbesserung der Situation 
von transsexuellen Menschen und die Abschaffung 
des Transsexuellengesetzes (TSG) sei vom Verfas-
sungsgericht vorgegeben.

Das entspricht nicht den Tatsachen. Das SBGG soll 
lediglich einen Auftrag aus dem Koalitionsvertrag 
der Ampelparteien erfüllen. Darin heißt es auf Sei-
te 119:

„Wir werden das Transsexuellengesetz abschaffen und 
durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzen. Dazu ge-
hören ein Verfahren beim Standesamt, das Änderun-
gen des Geschlechtseintrages im Personenstand 
grundsätzlich per Selbstauskunft möglich macht, ein 
erweitertes und sanktionsbewehrtes Offenbarungsver-
bot und eine Stärkung der Aufklärungs- und Bera-
tungsangebote. Die Kosten geschlechtsangleichender 
Behandlungen müssen vollumfänglich von den Kran-
kenkassen übernommen werden.“

Welche Tragweite die beabsichtigten Festlegungen 
auf das Rechtssystem und insbesondere auf die Frau-
enrechte hat, ist nicht einfach zu erkennen, denn da-
für müssen die beabsichtigten Regelungen im syste-
mischen Kontext betrachtet werden und das ist ein 
komplexer Anspruch.

Auffällig ist, dass es darüber keine wirkliche öffentli-
che Diskussion gegeben hat. Weder die öffentlich-
rechtlichen Medien noch die Presse haben sich dem 
Thema mit genügender Sorgfalt angenommen um 
die Tragweite der beabsichtigten Neuregelungen für 
die breite Öffentlichkeit erkennbar zu machen.

Dafür ist eine aufgeregte, emotional geführte Debatte 
entbrannt, die sachliche Kritik an diesem Gesetz 
nicht zulässt, ohne Kritiker*innen mit abstrusen Vor-
würfen von Transfeindlichkeit oder Zuordnung zum 
rechten Gedankengut zu diskreditieren. Dazu passt 
ein Zitat von Wilhelm Busch:

„Entrüstung ist ein Zustand der Seele der meist eintritt, 
wenn man ertappt wird.“

Die vielfältigen Wirkungen dieses Gesetzes werden 
verharmlost und „unter dem Radar der Öffentlichkeit“ 
gehalten. Welche Veränderungen in unser Rechtssys-
tem damit durch die Hintertür eingeführt wird, und 

Silke Martini, Dipl. Sozialwirtin
Rechtsanwältin
Gekoconsultings Hamburg



531/2024

Martini, Der Wolf im Schafspelz für die Frauenrechte

welche Folgen das insbesondere für die Frauenrechte 
hat, soll im Folgenden beleuchtet werden.

Die bisherige Rechtslage

Männer und Frauen sind gleichberechtigt. So steht es 
seit 1949 in Art. 3 unseres Grundgesetzes (GG) und 
garantierte damit die vollständige rechtliche Gleich-
stellung von Frauen und Männern.1 Einen innovati-
ven Schub erhielt die Gleichstellungspolitik durch die 
deutsche Wiedervereinigung. In Art. 31 des Eini-
gungsvertrags vom 31.8.1990 wurde dazu ein klarer 
Auftrag formuliert: „Es ist Aufgabe des gesamtdeut-
schen Gesetzgebers, die Gesetzgebung zur Gleichbe-
handlung zwischen Männern und Frauen weiterzu-
entwickeln.“

Hierzu wurde 1994 eine Ergänzung des Art. 3 Abs. 2 
GG durch Satz 2 eingeführt. Nun heißt es in Art. 3 
S. 2 GG der Staat fördert die tatsächliche Durchset-
zung der Gleichberechtigung von Frauen und Män-
nern und wirkt auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile hin.

Aus dem Verfassungsgrundsatz in Art. 3 Abs. 2 S. 2 
GG wird die Pflicht des Staates abgeleitet, aktiv auf 
eine Angleichung der Lebensverhältnisse von Frauen 
und Männern hinzuwirken. Dazu gibt es Gleichstel-
lungsgesetze des Bundes und der Länder und Gleich-
stellungsbeauftragte.2

Bei allen diesen Festlegungen ist die Gesetzgebung 
von einem biologischen Geschlechtsbegriff ausge-
gangen. Darauf basiert sowohl unsere Verfassung als 
auch das Transsexuellengesetz (TSG) von 1980, das 
sich mit den Voraussetzungen eines formalen Wech-
sels des Geschlechtseintrages von transsexuellen 
Menschen befasste. Auch das TSG ging von einem 
binären biologisch begründeten Geschlechtsbegriff 
aus, um den Bedarf dieser Personengruppe korrekt 
zu erfassen. Damit war Deutschland nach Schweden 
das zweite Land in Europa, das sich auf der rechtli-
chen Ebene dem besonderen Regelungsbedarf trans-
sexueller Menschen zuwandte.

Die Zeitenwende – was ist mit dem 
SBGG genau beabsichtigt?

Mit dem SBGG wird nun beabsichtigt, das Geschlecht 
als biologische und damit rechtlich abgrenzbare Ka-
tegorie abzuschaffen und allein der „Geschlecht-
sidentität“ als Sprechakt zu überlassen.

Jede Person soll dem Standesamt gegenüber ihren 
Geschlechtseintrag selbst bestimmen und ändern 
können, ohne dazu nähere Angaben machen zu müs-
sen. Dahinter steht das ideologische Konzept der 
„Geschlechtsidentität“, die in den Yogiakarta-Prinzi-
pien von der Transgender-Rechtsbewegung 2017 de-
finiert und präzisiert wurden.3

Mit Übernahme der Idee, dass Geschlecht wählbar 
sei, in das SBGG wird ein Paradigmenwechsel in der 
Geschlechterpolitik vorgenommen.

Anlass und Wirkung

Zum Anlass für eine solch weitgehende gesetzliche 
Neuausrichtung wird die notwendige Überarbeitung 
des Transsexuellengesetzes (TSG) genommen, das al-
lerdings nur in zwei Bestimmungen vom BVerfG für 
verfassungswidrig erklärt wurde.

Dies betrifft:

1.	die bisherige Notwendigkeit einer operativen 
Geschlechtsanpassung für die Anerkennung der 
Transition (verstößt gegen Art. 2 Abs. 1 u. 2 GG) 
un

2.	das Verbot der Fortsetzung einer gleichgeschlecht-
lichen Ehe (verstößt gegen das Eheöffnungsgesetz 
2017).

Diese Bestimmungen werden deshalb seit 2010 nicht 
mehr angewandt. Eine weitergehende Veränderung 
des Transsexuellen Gesetzes hat das Bundesverfas-
sungsgericht nicht vorgeschrieben, insbesondere nicht 
die Abschaffung einer Begutachtung des Transitions-
wunsches auf Ernsthaftigkeit und Wahrhaftigkeit.4

Um Vornamen und Geschlecht zu ändern, müssen die 
betroffenen Personen nach geltendem Recht beim Ge-
richt einen Antrag stellen und dabei Gutachten von 
zwei verschiedenen Sachverständigen zur Glaubhaft-
machung der neuen Geschlechtsidentität vorlegen.

Die Begutachtung wurde von einigen Betroffenen als 
in Teilen unwürdig erlebt. Hierfür ein angemessenes 
Verfahren zu finden, das die Würde der betroffenen 
Person nicht verletzt und die geschlechtliche Selbst-
bestimmung in den Mittelpunkt stellt, ist rechtlich 
wie menschlich geboten. Die deshalb unstreitig not-
wendige Überarbeitung des TSG wird ausdrücklich 
nicht in Frage gestellt.

Dies wird nun aber zum Anlass genommen, nicht das 
TSG, sondern das Personenstandsrecht zu ändern 
und die Möglichkeit, das Geschlecht per Sprechakt 
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zu wechseln durch das SBGG, für alle Menschen ein-
zuführen. Das TSG soll abgeschafft werden.

Geschlecht ist ein personenstandsrecht-
liches Merkmal

Das Geschlecht wird bisher nach der Geburt an-
hand der biologischen primären Geschlechts-
merkmale grundsätzlich als männlich oder weib-
lich festgestellt. Die weit überwiegende Mehrheit 
der Bevölkerung (99,9 Prozent) ordnet sich diesen 
beiden Geschlechtergruppen zu. Seit 2018 ist es 
möglich, diesen Eintrag offen zu lassen, wenn die 
Geschlechtsmerkmale nicht eindeutig sind, oder 
sich als divers (D) eintragen zu lassen. Gem. § 45 
PStG ist es später auch für Menschen, die einem Ge-
schlecht zugewiesen wurden, das ihrer späteren 
Identität nicht entspricht, möglich, ihren Personen-
stand in „D“ zu ändern, wenn sie sich nicht binär 
zuordnen.

Das „D“ im Personenstandsrecht steht demnach für 
einen ganz anderen Personenkreis als das Transsexu-
ellengesetz (TSG):

�� Das TSG wendet sich an Personen mit „Ge-
schlechtsdysphorie“, also dem Leiden an der ei-
genen Körperlichkeit, die nicht ihrem subjektiven 
Empfinden entspricht.5

�� Das Merkmal „D“ können bisher Personen wäh-
len, bei denen eine sog. „Intersexkondition“ der 
Geschlechtsmerkmale vorliegen. Diese können ein 
vereinfachtes Verfahren nach dem Personenstand-
recht nutzen, um ihren Geschlechtseintrag zu än-
dern.

Dafür ist lediglich eine ärztliche Bescheinigung bei-
zubringen oder eine eidesstattliche Versicherung 
über „Varianten der Geschlechtsentwicklung“ abzu-
geben, die öffentlich beglaubigt wird. Dies wird nun 
gleichermaßen als unzumutbar angesehen und soll 
ebenfalls abgeschafft werden. Der Geschlechtseintrag 
soll sich generell nicht mehr an objektiven biologi-
schen Merkmalen, sondern nur noch an der persön-
lich gefühlten „Identität“ orientieren.

Die wichtigste Änderung: Geschlecht 
wird willkürlich

Die Änderung des Geschlechts soll einheitlich in ei-
nem Gesetz, nämlich dem SBGG, geregelt werden. 
Das Geschlecht wird dann lediglich vor dem Standes-
beamten aufgrund der gefühlten Geschlechtsidenti-

tät „erklärt“ (Eigenversicherung). Es gibt keine Kop-
pelung mehr an körperliche Merkmale. Daraufhin 
sind alle Dokumente zu ändern.

Künftig soll jeder Mensch seinen Geschlechtseintrag 
ändern können: von männlich zu weiblich und um-
gekehrt, zwei weitere Möglichkeiten sind „divers“ 
oder gar kein Geschlechtseintrag. Voraussetzungen? 
Keine.

„Die Person hat mit ihrer Erklärung zu versichern, 
dass der gewählte Geschlechtseintrag bzw. die Strei-
chung des Geschlechtseintrages ihrer Geschlecht-
sidentität am besten entspricht“, heißt es in § 2 SBGG. 
Nach einer dreimonatigen Frist soll der neue Ge-
schlechtseintrag dann in Kraft treten und sämtliche 
Dokumente sollen geändert werden. Nach einem 
Jahr kann der „Geschlechtswechsel“ wieder rückgän-
gig gemacht werden, das amtliche Geschlecht wäre 
also jährlich immer wieder änderbar. Welches Re-
gelungsinteresse für die weit überwiegende Mehrheit 
der Bevölkerung damit erfüllt werden soll, ist nicht 
erkennbar.

Eine solche Eigenerklärung oder „Self-ID“ des Ge-
schlechtes unabhängig von biologischen Fakten hat 
aber weitreichende Auswirkungen auf unterschiedli-
che Rechtsbereiche.

Familienrecht

Wenn es nicht noch wesentliche Änderungen gibt, 
sind folgende Regelungen beabsichtigt:

Für Kinder bis 14 Jahre sollen die Eltern die Erklä-
rung darüber abgeben, welchem Geschlecht ihr Kind 
zugerechnet werden soll. Eltern könnten dann will-
kürlich über das Geschlecht ihres Kindes entschei-
den, das nicht mit dem biologischen- übereinstim-
men muss6.

© Jorma Bork, pixelio.de
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Für Kinder ab 14 Jahren kann das Gericht die Erklä-
rung der Eltern auf Antrag des Kindes ersetzen, wenn 
das Kind eine Transition in das jeweils andere Ge-
schlecht wünscht. Kinder können dann z. B. gegen 
den Willen der Eltern mit Pubertätsblockern behan-
delt werden.

Eine psychologische Beratung kann vorgeschaltet 
werden, ist aber nicht vorgeschrieben (wie z. B. im 
Abtreibungsrecht). Dafür wird der „affirmative“ An-
satz aus dem Konversionsschutzgesetz7 für die Bera-
tung von Jugendlichen mit Transitionswunsch vorge-
schrieben. Therapeut*innen, die ergebnisoffen bera-
ten und den gewünschten Geschlechtswechsel hin-
terfragen, werden mit Strafe und Bußgeld bis zu 
30.000 Euro bedroht, weil das als Konversionsbe-
handlung eingeordnet werden kann. Das hat bereits 
jetzt dazu geführt, dass Therapeut*innen sich aus der 
Behandlung von Jugendlichen mit Transitions-
wunsch zurückgezogen haben, um nicht mit ihrem 
Gewissen in Konflikt zu geraten.

Nachweisbar ist in den letzten 10 Jahren der Anteil 
von Jugendlichen, die sich in Beratungsstellen mit 
dem Wunsch nach einer Geschlechtstransition vor-
stellen, immens gewachsen. Dabei ist auffällig, dass 
acht- bis zehnmal so viele Mädchen wie Jungen mit 
dem Wunsch nach einer Geschlechtsumwandlung 
vorstellig werden. (Steigerung bei Mädchen um 
4500 Prozent in den letzten zehn Jahren8)

Oft ist die Unterscheidung zwischen sex und Gen-
der in diesem Alter für die Betroffenen noch nicht 
wirklich möglich. Ein Unwohlsein mit der, besonders 
für Mädchen, zunehmenden Einengung des Entfal-
tungsspielraumes durch die Geschlechterrolle wird 
so evtl. auf das biologische Geschlecht verlagert. Vie-
le von ihnen würden sich bei genügend Zeit und nach 
überstandener Pubertät sicherlich mit der Divergenz 
zwischen gelebter und konstruierter Geschlechter-
rolle aussöhnen. Diese Zeit gibt ihnen das Gesetz 
aber nicht, sondern fordert Therapeut*innen und 
Ärzt*innen dazu auf, die Jugendlichen mit Pubertäts-
blockern zu behandeln, um ihren Transitionswunsch 
zu erfüllen.

Da die Folgen der Behandlung bezogen auf die kör-
perliche und psychische Gesundheit der PatientIn-
nen noch gar nicht abschließend erforscht sind, und 
auch nicht die Frage, ob es den Betroffenen nach ei-
ner Behandlung wirklich besser geht, ist in Schweden 
die Behandlung von Jugendlichen mit Pubertätsblo-
ckern inzwischen verboten.9

Öffentliches Recht

Der Gesetzentwurf zum SBGG wurde vom Bundes-
ministerium des Inneren (BMI) im Juli 2023 noch 
einmal gestoppt, weil dort die Erkenntnis angekom-
men war, dass sich Straftäter nur zur Frau umdefi-
nieren müssten, um der Strafverfolgung zu entgehen. 
Das SBGG soll nämlich ein sogenanntes „Offenba-
rungsverbot“ des ursprünglichen Geschlechtes ent-
halten. Bei Zuwiderhandlung droht ein Bußgeld von 
10.000 Euro. Ein Straftäter müsste sich also nur zur 
„Frau erklären“ und schon wäre sein Strafregister als 
Mann für weitere Ermittlungen gesperrt.
Nun soll deshalb in § 13 SBGG geregelt werden, dass 
ein früherer Geschlechtseintrag ohne Zustimmung 
der betreffenden Person nicht offenbart oder ausge-
forscht werden darf, „es sei denn, dass besondere 
Gründe des öffentlichen Interesses dies erfordern“, 
damit die Ermittlungsbehörden das ursprüngliche 
Geschlecht zur Kenntnis erhalten können.
Was bleibt, ist das grundsätzliche Verbot, das biologi-
sche Geschlecht einer Person zu offenbaren, wenn es 
nicht zu ihrem „erklärten“ Geschlecht passt. Würde 
demnach ein Mann, der sich zur Frau „erklärt“, eine 
Frau belästigen, dürfte diese nicht offenbaren, dass 
sie von einem Mann belästigt worden ist, weil das 
dem „Offenbarungsverbot“ widersprechen würde10. 
Auch Vergewaltigungen von Männern, die sich zu 
Frauen „erklären“, wären dann offiziell von einer Frau 
begangen worden.
Frauen würden also im Zweifel gezwungen, die Rea-
lität zu leugnen, um nicht staatlich sanktioniert zu 
werden. Das erinnert fatal an das Märchen von „des 
Kaisers neuen Kleidern“ und ist einer aufgeklärten 
Gesellschaft schlicht unwürdig.

Geschlecht zählt im Verteidigungsfall

Ein weiteres Thema, das deutlich macht, wie weitrei-
chend diese „Individualisierung“ des Merkmals Ge-
schlecht in gesellschaftliche Zusammenhänge ein-
greift, wurde ausgerechnet für den Verteidigungsfall 
deutlich.

Wehrpflichtige Männer müssten sich nach der Lo-
gik des Gesetzes nur zur Frau umdefinieren, um sich 
dem Wehrdienst zu entziehen. Darin könnte ketze-
risch ausgedrückt zum ersten Mal ein positiver Effekt 
dieses Gesetzes für eine Mehrheit der Gesellschaft 
liegen…
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§ 9 SBGG soll aber nun vorsehen, dass für die Dauer 
eines Spannungs- oder Verteidigungsfalles die amt-
liche Zuordnung zum männlichen Geschlecht beste-
hen bleibt, wenn ein Antrag auf Geschlechtswechsel 
nicht drei Monate vor Eintreten des Verteidigungs-
falles gestellt wurde.

Diese Regelung beinhaltet die Befürchtung, dass im 
Spannungs- oder Verteidigungsfall sog „cis Män-
ner“11 eine Änderung ihres Geschlechtseintrags 
missbrauchen könnten, um sich der Wehrpflicht zu 
entziehen. Wenn Kritikerinnen des Gesetzes nun 
vorgehalten wird, sie wollten allen Transfrauen 
Missbrauch unterstellen, dann fragt sich, was das 
Misstrauen allen „cis“ Männern gegenüber rechtfer-
tigen soll.

Zivilrecht – Frauenschutzräume

Im Bereich des Staats-Bürger*innen-Verhältnisses 
werden die Missbrauchsmöglichkeiten der Individu-
alisierung des Geschlechtsbegriffes also gesehen und 
es wird wieder an das biologische Geschlecht ange-
knüpft. Für den Bereich der Frauenrechte und Frau-
enschutzräume aber nimmt der Staat sich aus der 
Verantwortung.

Vielfach haben Frauenorganisationen und Frauen-
verbände12 darauf hingewiesen, dass zu befürchten 
ist, dass Männer, die gerade nicht im klassischen Sin-
ne transsexuell sind, sondern ihre männlichen Ge-
schlechtsmerkmale behalten, sich aber als Frauen 
„definieren“, Zugang zu geschützten Frauenräumen 
verlangen oder Frauen belästigen, ohne dass diese die 
Belästigung durch „Männer in Frauenkleidern“ als 
das benennen dürften, was es ist (vgl. „Offenbarungs-
verbot“).

Hier soll nun die Verantwortung des Staates (Art. 3 
Abs. 2 GG) in den Bereich des Zivilrechtes verlagert 
werden. Sportverbände, Saunabetreibende und Ar-
beitgeber sollen eigenständig über den Zugang von 
Personen zu Frauenräumen entscheiden, indem sie 
ihr „Hausrecht“ ausüben.

Damit wird eine Verantwortung auf das Privatrecht 
verlagert, die der öffentlich- rechtliche Gesetzgeber 
zu tragen hat, indem er eindeutige Regelungen 
schafft. Die privaten Rechtsträger (Arbeitgeber) ha-
ben so das Risiko der Klagen von Einzelpersonen 
sowie der öffentlichen Diffamierung und Anfein-
dung zu tragen, wenn sie Männern, die sich zu Frau-
en „erklären“, den Zugang zu Frauenräumen verweh-
ren.13

© Thommy Weiss, pixelio.de

Die Definition von Geschlecht als Tat-
bestandsmerkmal und der Auftrag 
der Gleichstellungsbeauftragten aus 
Art. 3 GG

Ein willkürlicher Geschlechtsbegriff würde es dem 
Staat und damit den Gleichstellungsbeauftragten 
langfristig unmöglich machen, den Verfassungsauf-
trag aus Art 3 Abs. 2 S. 2 umzusetzen.

Dazu braucht es valider Untersuchungen darüber, 
wie und wo Frauen und Männer ungleich behan-
delt werden. Wenn nun eine Definition von Ge-
schlecht nach objektiven Kriterien nicht mehr mög-
lich ist, kann eine Bestandsaufnahme nicht mehr se-
riös erstellt werden.

Um einen Begriff rechtlich zu klären, bedarf es einer 
Definition (Abgrenzung). Wenn wir diese Definiti-
on für das Merkmal Geschlecht nicht mehr an objek-
tiv messbaren Kriterien orientieren, sondern sie der 
Willkür überlassen, kommen wir zu absurden Ergeb-
nissen, die in Bezug auf andere Diskriminierungs-
merkmale sofort offensichtlich werden.

Ein Mensch hat ein gefühltes und ein biologisches 
Alter. Wenn wir nur am gefühlten Alter ansetzen 
würden, könnte ein 40-Jähriger, der sich wie 67 fühlt, 
daraufhin Rente beantragen und ein 67-Jähriger, der 
sich wie 18 fühlt, könnte vergünstigte Eintrittspreise 
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in Museen oder anderen kulturellen Einrichtungen 
verlangen.14

Hier wird deutlich, was passiert, wenn wir keine all-
gemeingültige Definition von Alter mehr haben, die 
an das Lebensalter anknüpft. Wir könnten daran 
nämlich keine Strukturen mehr orientieren. Nichts 
anderes passiert durch das SBGG mit dem Merkmal 
Geschlecht.

„Eine Frau ist eine Person, die sich als Frau identifi-
ziert.“ 15

Nehmen wir dieses Zitat unserer Familien und Frau-
enministerin Lisa Paus als Beispie,l um aufzuzeigen, 
was juristisch passiert, wenn das Tatbestandsmerk-
mal Geschlecht nicht mehr definiert ist. Dies ver-
unmöglicht nämlich jede inhaltliche Definition des 
Begriffs „Frau“. Ersetzen wir den Begriff „Frau“ durch 
„Veganer“ hieße das: „Ein Fleischesser, der sich als 
Veganer identifiziert, ist ein Veganer“.

So wird deutlich, dass der Begriff „Veganer“ keine in-
haltliche Festlegung mehr hat, sich also insbesondere 
nicht mehr auf das Essverhalten bezieht. Er wird 
demnach inhaltsleer und subjektiv bestimmbar.16 
Auf das Zitat von Lisa Paus angewandt, bedeutet dies:

„Ein Mann ist eine Frau, wenn er sich als Frau identi-
fiziert.“

Daran wird auch erkennbar, was eine Selbstdefinition 
des Merkmals Geschlecht für Frauenrechte bedeutet. 
Alle Regelungen, die sich allein auf Frauen beziehen, 
einschließlich der Schutzgesetze, wären auf Dauer für 
Frauen als Gruppe nicht mehr abgrenzbar, da wir ju-
ristisch keine Definition für „Frau“ mehr zugrunde 
legen könnten. Es könnte ja jeder Mensch eine Frau 
sein, der sich als solche definiert.

Identität vs. Struktur

Maßnahmen zur Frauenförderung wären dann eben-
so zu öffnen wie Quotierungen oder Paritätsgesetze, 
die sich um die Erhöhung des Anteils von Frauen be-
mühen, da wir rechtlich keine objektiven Kriterien 
für das Frausein mehr hätten und „alle“ Geschlech-
ter gleichstellen.

Ermutigungsklauseln für Frauen würden sich auf alle 
beziehen müssen, die sich als Frauen „fühlen“, ebenso 
wie Frauenförderpläne. In Bewerbungsverfahren 
könnte das Geschlecht kein objektives Merkmal für 
gleichstellungspolitische Maßnahmen mehr sein, 
weil es nur subjektiv bestimmbar ist.

Im Endeffekt erübrigt sich damit unser gesamtes 
Gleichstellungsrecht für die abgrenzbare Gruppe 
der Frauen und der Auftrag der Gleichstellungsbe-
auftragten gem. Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG läuft leer.

Auch eine Orientierung der Geschlechterpolitik an 
biologischen Merkmalen und den damit verbunde-
nen Geschlechterrollen wäre nicht länger haltbar, 
wenn es Unterscheidungen der Geschlechter nach 
objektiven Kriterien nicht mehr gibt und Sex, Gen-
der und sexuelle Identität (§ 1 AGG) vermengt wer-
den zu dem Begriff „Geschlechtsidentität“. Damit 
gäbe es dann langfristig auch keinen Ansatz mehr für 
frauenpolitische Strukturen. Es wäre ein schleichen-
der Erosionsprozess, der erst langsam ins Bewusst-
sein rücken wird, was mit diesen passiert, ohne dass 
es dafür unbedingt vieler Einzelfälle bedarf, denn 
überall, wo bisher „Frauen“ angesprochen wurden, 
kann nun jede*r gemeint sein.

Es handelt sich also nicht um „vernachlässigbare Ein-
zelfälle“ des Missbrauchs wie von den Befürworten-
den des Gesetzes behauptet wird, sondern um nichts 
Geringeres als um die Veränderung des rechtsdog-
matischen Ansatzes der Geschlechterpolitik. Die 
Nachteile daraus treffen einseitig Frauen. Im Übrigen 
ist auch den transsexuellen Menschen nicht geholfen, 
wenn ein Gesetz abgeschafft wird, das sich ihrer spe-
ziellen Problematik angenommen hat und nun jeder 
Person freistellt, das Geschlecht zu wechseln.17

Bundesverfassungsgericht: Geschlecht 
muss eindeutig definiert sein

Das Bundesverfassungsgericht hat gerade nicht ge-
wollt, dass Geschlecht willkürlich bestimmbar ist. 
Dazu hat es in seinem Beschluss zum TSG von 2019 
deutlich erklärt:

„Da das Geschlecht maßgeblich für die Zuweisung 
von Rechten und Pflichten sein kann und von ihm 
familiäre Zuordnungen abhängig sind, ist es ein be-
rechtigtes Anliegen des Gesetzgebers, dem Personen-
stand Dauerhaftigkeit und Eindeutigkeit zu verlei-
hen, ein Auseinanderfallen von biologischer und 
rechtlicher Geschlechtszugehörigkeit möglichst zu 
vermeiden und einer Änderung des Personenstands 
nur stattzugeben, wenn dafür tragfähige Gründe 
vorliegen und ansonsten verfassungsrechtlich ver-
bürgte Rechte unzureichend gewahrt würden.“ Das 
sollte auch für den Fall des Geschlechtswechsels im 
Rahmen des TSG gelten: „Dabei kann er [der Gesetz-
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geber] um beliebige Personenstandswechsel auszu-
schließen, einen auf objektivierte Kriterien gestütz-
ten Nachweis verlangen, dass die selbstempfundene 
Geschlechtszugehörigkeit, die dem festgestellten Ge-
schlecht zuwiderläuft, tatsächlich von Dauer und ihre 
Anerkennung für den Betroffenen von existentieller 
Bedeutung ist.“ BVerfG, Beschluss des Ersten Senats v. 
10.10.2017 – 1 BvR 2019/16 – Fehlender positiver Ge-
schlechtseintrag für Intersexuelle, www.bverfg.de/e/
rs20171010_1bvr201916.html

Ein objektiver Nachweis des Geschlechts ist laut 
Bundesverfassungsgericht also durchaus erlaubt und 
sinnvoll, um einen willkürlichen Wechsel des Perso-
nenstandes auszuschließen, weil damit verfassungs-
rechtlich verbürgte Rechte wie die aus Art. 3 Abs. 2 
GG verknüpft sind die sich insbesondere an Frauen 
richten.

Eine Veränderung des Personenstandsrechts zu ei-
nem willkürlichen Geschlechtsbegriff ist entspre-
chend kein verfassungsrechtlicher Auftrag, sondern 
allein eine politische Zielsetzung.

Stellungnahme des Rechtsausschusses 
des Bundesrates

Das hatte auch der Rechtsausschuss des Bundesrates 
erkannt und in seiner Stellungnahme zum Gesetzent-
wurf noch im Oktober 2023 folgendes angemerkt:

„Der Gesetzentwurf verzichtet auf jeglichen Nach-
weis der Ersthaftigkeit, Wahrhaftigkeit und Bestän-
digkeit eines mit einem bloßen Empfinden zu be-
gründenden Geschlechtswechsels (M/W/D/o. E.) 
und das in einem Abstand von nicht einmal einem 
Jahr. Wesentliche, die Identität einer Person begrün-
dende Merkmale, wie der Vorname und der Ge-
schlechtseintrag würden so der Beliebigkeit preisge-
geben. Damit bleibt der Gesetzentwurf deutlich hin-
ter den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 
vom Oktober 2017 (AZ:1BvR 2019/16) und dem bis-
her in § 45 PStG geregelten Verfahren der Glaubhaft-
machung zurück. Die vom BVerfG betonte Dauer-
haftigkeit des Personenstandes sowie die Identität 
stiftende Wirkung von Geschlecht und Vornamen 
würde damit aufgegeben.“ Der Rechtsausschuss 
merkte weiterhin an: „Das Ziel des Gesetzes, die Stär-
kung der geschlechtlichen Selbstbestimmung durch 
die Abschaffung bürokratischer Hürden, wird durch 
niedrigschwellige Möglichkeiten zur Glaubhaftma-
chung nicht konterkariert, Änderungswillige werden 
auch nicht unzumutbar belastet. Unter Umständen 
können solche Anforderungen an die Erklärung so-

gar vor übereilten Antragstellungen und vor dem 
Verlust des Vertrauens auf die Beständigkeit des Per-
sonenstandseintrags besser schützen.“

Fazit

Das juristische Tatbestandsmerkmal „Geschlecht“ ist 
valide zu halten und an biologischen Tatsachen zu 
orientieren und ein Geschlechtswechsel zumindest 
einer Glaubwürdigkeitsprüfung zu unterziehen. Ein 
Gefühl kann nicht Anhaltspunkt einer gesetzlichen 
Regelung sein. Das würde das Geschlecht willkürlich 
machen und damit als gesellschaftliches Struktur-
merkmal aushebeln.

Aus einem Gefühl einen Regelungsbedarf herzulei-
ten, der für die Allgemeinheit Gültigkeit beansprucht, 
widerspricht den Grundsätzen ordnungsgemäßer 
und verfassungsmäßiger gesetzgeberischer Tätigkeit. 
Die Gleichstellung von Frauen und Männern und 
den Ausgleich von Nachteilen für Frauen hat gem. 
Art. 3 Abs. 2 GG der Staat zu gewährleisten nicht ein 
privater „Saunabetreiber“.

Insofern ist eine verfassungsrechtliche Überprüfung 
dringend geboten.
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Vorschau

Solidarität gegen Antisemitismus

Die 102-jährige Margot Friedländer beim Solidaritätskonzert „Gegen das Schweigen. Gegen Antisemitis-
mus.“ am 27. November 2023 in Berlin: „Als ich zurückgekommen bin in 2010, hätte ich mir nicht vorstellen 
können, was sich verändert hat. Es war wunderbar, alles war gut. Ich bin entsetzt, was jetzt sich aufgetan hat. 
Wir sind doch alle Menschen. Kommen auf die selbe Art und Weise auf diese Welt. Es gibt kein christliches, 
kein muslimisches, kein jüdisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut. Wir sind alle Menschen. Respektiert 
diese Menschen! Das ist, was ich jedem sage. Wir dürfen und müssen achtgeben, wir müssen menschlich 
sein. Das ist, was ich sage. Nur: menschlich sein. Seid Menschen!“


